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Ausgabe 

erscheint monatlich 
 
Redaktion 

Gemeindeverwaltung Zunzgen 

Sonja Degen 
Alte Landstrasse 5 

4455 Zunzgen 
Telefon 061 975 96 60 

gemeinde@zunzgen.bl.ch 
 
Redaktionsschluss 
Ist in der Regel jeweils am 20. des Monats um 

12.00 Uhr. Fällt der 20. auf einen Sonn- oder 

Feiertag wird der Redaktionsschluss auf den letzt 
möglichen Werktag vorverlegt. 
 
Druckvorlagen 

Berichte, Fotos, Texte und Inserate werden, 
wenn immer möglich in elektronischer Form an-

genommen. Inserate müssen druckfertig an uns 
gelangen, sodass sie direkt übernommen werden 

können. Die zu publizierenden Texte/Inserate 

müssen spätestens bei Redaktionsschluss der 
Gemeindeverwaltung vorliegen. Später eintref-

fende Beiträge können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Für Änderungen oder Annullation von 

Insertionsaufträgen nach Redaktionsschluss haf-
tet der Auftraggeber. Beiträge können von der 

Redaktion gekürzt werden und anonyme (Name 

oder Absender der Redaktion unbekannt) Leser-
briefe werden nicht veröffentlicht. 
 
Druck 

Druckhüsli, Ch. Hess AG, Hauptstrasse 82,  
4450 Sissach 

 
 
Inserate 
Ganze Seite CHF 100.00 

Halbe Seite CHF   50.00 
Viertel Seite CHF   30.00 

Achtel Seite CHF   20.00 

Farbdrucke, Werbebeilagen oder Beiträge auf 
Einlageblättern werden nach Aufwand verrech-

net. 

 
Jahresabo 
Haushaltsversand an Ortsansässige gratis, 

CHF 30.00 für auswärtige Privatpersonen 
 
Gratispublikationen 
Für ortsansässige Vereine und gemeinnützige 

Institutionen sind Publikationen in der  

Büchel-Zytig kostenlos. 

  

 

mailto:gemeinde@zunzgen.bl.ch
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Korrigendum Datum Weihnachtsmarkt 2012 

Fahrkurse G40 im Raum Sissach 
 

Die Fahrkurse, mit Kursbeginn bei der 

Landwirtschaftlichen Schule, finden an 

folgenden Daten statt: 

 

01./06. März 2012 

21./26. Juni 2012 

 16./21. August 2012 

Hof Horren 

4455 Zungen 
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Datenschutz – Herausgabe von Daten 
 

cs. Seit dem 1. Januar 2009 regelt das Anmeldungs- und Registergesetz vom 19. 

Juni 2008 (ARG, SGS 111), welche Daten über Einwohnerinnen und Einwohner die 
Gemeindeverwaltung an Private bekanntgeben darf. Dabei ist zu unterscheiden 

zwischen der Auskunft über einzelne Personen und der nach bestimmten Merkma-

len geordneten Bekanntgabe von Daten über mehrere Einwohnerinnen und Ein-
wohner. 
 

Von Einzelpersonen, die in der Gemeinde wohnen, werden auf Anfrage hin ohne weiteres Familienna-

me, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und Adresse bekanntgegeben (§ 3 Abs. 1 ARG). 
 
Weitere Auskünfte über eine Einzelperson werden gemäss § 3 Abs. 2 ARG nur erteilt, wenn dies zur 
Identifizierung nötig ist - wenn es etwa mehrere Personen mit gleichem Namen, Vornamen und Ge-

burtsdatum gibt - oder wenn es zur Nachforschung erforderlich ist - etwa wenn eine Person an einen 
andern Ort umgezogen ist. In beiden Fällen ist nach der genannten Bestimmung erforderlich, dass die 

gesuchstellende Person ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. 
 
Strenger als für die Auskunftserteilung über Einzelpersonen sind die Regeln über die "systematische", 
d.h. nach bestimmten Merkmalen geordnete Bekanntgabe der Namen, Geburtsdaten und Adressen 

von Einwohnerinnen und Einwohnern (§ 3 Abs. 3 ARG). Klar verboten ist diese Bekanntgabe für kom-

merzielle Zwecke. Erlaubt ist die Bekanntgabe einzig, wenn die Daten ausschliesslich für schützens-
werte ideelle Zwecke verwendet werden, also etwa für die Mitgliederwerbung von Kultur-, Sport- oder 

politischen Vereinen oder für "Gratulations-Ständli" von Musikvereinen zu runden Geburtstagen usw. 
Auch wohltätige Organisationen, wie etwa Pro Senectute, Pro Infirmis, Winterhilfe u.ä., erhalten für 

Sammelaktionen diese Adressen. 
 
Jede Person hat aber nach § 11 Abs. 3 des Datenschutzgesetzes (DSG, SGS 162) ohne Angabe von 
Gründen das Recht, schriftlich die Bekanntgabe ihrer Daten durch die Gemeindeverwaltung sperren zu 

lassen. Dann werden die erwähnten Daten - sowohl als Einzelauskunft wie auch im Rahmen einer 

"systematischen" Bekanntgabe - grundsätzlich nicht mehr bekanntgegeben, ausser in den folgenden 
Fällen: 
 

a. Wenn die verantwortliche Behörde gesetzlich zur Bekanntgabe verpflichtet ist, z.B. betreffend vor-
mundschaftliche Massnahmen, welche die Handlungsfähigkeit einschränken (Entmündigung), oder 

b. wenn die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, z.B. wenn sich ein 
Mündel der Betreuung durch den Privatvormund zu entziehen versucht, oder schliesslich 

c. wenn die um Auskunft ersuchende Person glaubhaft macht, dass die Personendaten zur Durchset-

zung ihrer Rechtsansprüche erforderlich sind, z.B. wenn ein Schuldner an einen andern Ort gezogen 
ist. 

Für kommerzielle Zwecke gibt die Gemeindeverwaltung - wie schon erwähnt - auch ohne Sperrung 
keine Daten bekannt. Die Werbewirtschaft bezieht ihr Adressmaterial heute anderswo. Wer sich gegen 

die unerwünschte Werbeflut schützen will, dem empfehlen wir deshalb, sich an drei Adressen zu wen-
den: 
 

- An die Swisscom Directories AG, Morgenstrasse 131B, 3018 Bern (Tel. 0848 868 086), mit dem 

Begehren, dass Ihre Adresse für den Verkauf gesperrt werde. Sie erhalten dann in der nächsten 
Ausgabe des Telefonbuches das begehrte * ("wünscht weder Werbesendungen noch Werbeanrufe"). 

- An Ihre Poststelle mit dem Begehren, dass Ihre Adresse für den Verkauf gesperrt werde. 

- An den SDV Schweizerischer Direktmarketing Verband: SDV-Robinsonliste, Blegistrasse 1, 

Postfach, 6343 Rotkreuz, mit dem Begehren, Sie auf die "Robinsonliste" zu setzen und Ihren Wunsch 
auf Verzicht auf Direktwerbung an die SDV-Mitglieder weiterzuleiten. 

 

Ausserdem können wir Ihnen nur raten: Verhalten Sie sich datenschutzbewusst! Nehmen Sie 
nicht an Wettbewerben teil, verlangen Sie keine Prospekte und keine Gratismuster, lösen Sie keine 

Gutscheine ein und vermeiden Sie zu viele persönliche Informationen auf Onlineplattformen wie z.B. 
Facebook & Co! Man ist sich viel zu wenig bewusst, wie oft man selber freiwillig irgendwo seine Daten 

deponiert, ohne zu wissen, was künftig damit geschieht. Es ist bekannt, dass gewisse Aktionen, Preis-

ausschreiben usw. vorwiegend zum Zweck der Adresserfassung durchgeführt werden!  ▪  
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Anleitung zum Musterschreiben 
 

Sie möchten Ihre Daten bei Ihrer Einwohnergemeinde sperren lassen? Um die Datenbekanntgabe 

sperren zu lassen, können Sie das Datensperre-Musterschreiben auf unserer Homepage verwenden 
(Download unter www.zunzgen.ch -> Verwaltung -> Online-Schalter): 

 
1. Setzen Sie die notwendigen Angaben in die grauen Kästchen ein (durch Anklicken der Käst-

chen). Wenn Sie nicht nur Ihre Daten, sondern die der ganzen Familie sperren lassen möchten, 

dann füllen Sie auch die Namen der Familienmitglieder bei den dafür vorgesehenen Kästchen 
ein. Dafür sind die Unterschriften aller Erwachsenen und für die Kinder die Unterschriften 

der Eltern/Obhutsberechtigten nötig. 
 

2. Drucken Sie das Schreiben aus, unterschreiben und verschicken Sie es zusammen mit der Ko-
pie eines amtlichen Dokumentes zur Identifikation (z.B. Identitätskarte, Niederlassungsbe-

willigung etc.) an die Gemeindeverwaltung. Natürlich können Sie das Schreiben auch persönlich 

abgeben. 
 

Wichtige Information an Personen, die ein Jubiläum (hoher Geburtstag, Hochzeitsjubi-
läum) feiern 

 

Schon länger publiziert die Gemeinde keine Jubiläumsdaten mehr in der Büchel-Zytig – aus Gründen 
des Datenschutzes. Öffentliche Publikationen sind nur mit Einwilligung der betroffenen Person erlaubt 

und möglich. Auch werden zu keiner Zeit Adressen den Medien bekannt gegeben. Wünschen Sie den-
noch Ihren Geburtstag oder Ihr Hochzeitsjubiläum im Gemeindeblatt oder einer Zeitung zu publizie-

ren, müssen Sie sich mit der entsprechenden Stelle in Verbindung setzen und Ihren Wunsch um Publi-

kation anbringen! Beachten Sie bitte jeweils den Redaktionsschluss in der Büchel-Zytig, 
sowie gegenüber den Medien eine frühzeitige (mind. 10 Tage) Kontaktaufnahme. 

Sirenentest am Mittwoch, 1. Februar 2012 
 
Am Mittwoch, 1. Februar 2012, findet in der ganzen Schweiz von 13.30 bis 
spätestens 15 Uhr der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereit-
schaft der Sirenen des "Allgemeinen Alarms" und auch jener des "Wasseralarms" 
getestet. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen.  
 

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zei-
chen "Allgemeiner Alarm", ein regelmässig auf- und absteigen-
der Heulton von einer Minute Dauer. Wenn nötig, darf die Sire-
nenkontrolle bis 14.00 Uhr weiter geführt werden. Ab 14.15 Uhr 
bis spätestens 15.00 Uhr wird in gefährdeten Gebieten unter-
halb von Stauanlagen das Zeichen 'Wasseralarm" getestet. Er 
besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in 
Abständen von je 10 Sekunden. 
 
Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der ange-
kündigten Sirenenkontrolle ertönt, bedeutet dies, dass eine 
Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die 
Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen 

der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. Der 'Wasseralarm" ertönt immer 
erst nach dem Zeichen "Allgemeiner Alarm" und bedeutet, dass man das gefährdete Gebiet 
sofort verlassen soll.  
 
Hinweise und Verhaltensregeln finden sich im Merkblatt "Alarmierung der Bevölkerung" auf 
den hintersten Seiten jeder Telefonbuch-Nummer, ferner auf Seite 662 im Teletext sowie im 

Internet unter www.sirenentest.ch.   
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Steuererklärungen 2011 
 
Schon bald verschickt die kantonale Steuerverwaltung die Steuererklärungen 2011. Damit Sie 
die Steuererklärung fristgerecht einreichen können, empfehlen wir Ihnen, die notwendigen 
Unterlagen laufend zu den Steuerakten zu legen oder, wenn nötig, diese bereits heute anzu-
fordern. 
 
Folgende Unterlagen benötigen Sie: 
 

  Lohnausweis(e) des Arbeitgebers und Belege über Berufsauslagen im Jahr 2011 
  Belege über AHV/IV-Renten und eventuelle Ergänzungsleistungen 
  Rentenbestätigung (Pension, Unfall- und Militärversicherung usw.) 
 Belege über Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Arbeitslosenversicherung usw. 
  Bankauszüge mit Zinsguthaben für das Jahr 2011 
  Wertschriftenverzeichnisse der Depotbanken per Ende 2011 
  Belege über Lotterie-, Lotto- und Toto-Gewinne im Jahre 2011 
  Belege über Liegenschaftsaufwendungen (Unterhaltskosten, Umweltschutz und Energie-
sparmassnahmen) 

  Belege über Schuldzinsen (Hypothekarzinsen usw.) 
  Belege über Unterhaltsbeiträge / Alimente 
  Bescheinigung über Beiträge an die gebundene Selbstvorsorge (Säule3a) 
 Bankbestätigung über Bausparrücklagen 
 Bestätigung über den Einkauf von fehlenden Beitragsjahren innerhalb der 

 beruflichen Vorsorge (1. Säule) 
 Belege über bezahlte AHV-Beiträge von nicht erwerbstätigen Personen 
 Belege über selbst getragenen Krankheits-, Unfall- und Behinderungsbedingte Kosten 
 Belege über freiwillige Zuwendungen 
 Bescheinigung über Steuerwerte von Lebensversicherungen 
 Katasteranzeige (n) 

 
     Zusätzlich für Selbständigerwerbende: 

 Bilanz und Erfolgsrechnung der selbständigen Erwerbstätigkeit im Jahr 2011 
 Fragebogen für Selbständigerwerbende bzw. Kollektiv- und Kommanditgesellschaften 
 Fragebogen für Land- und Forstwirtschaft 

 
Im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der Steuererklärung 2011 machen wir Sie darauf auf-
merksam, dass Arbeitgebende verpflichtet sind, für jede arbeitnehmende Person einen Aus-
weis über Lohn, Gehalt und sonstige Bezüge auszustellen und diesen für jede Steuerperiode 
direkt der kantonalen Steuerverwaltung einzureichen. Die gleichen Pflichten hat, wer einer 
steuerpflichtigen Person Renten, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen ausrichtet. 
 
Die Lohnmeldepflicht des Arbeitsgebers entbindet den Steuerpflichtigen jedoch nicht 
von der ordnungsgemässen Deklaration aller Lohn- und Einkommensbestandteile. Dazu ge-
hören auch sämtliche Nebenerwerbseinkommen. Die Lohnmeldepflicht bietet der Steuerver-
waltung die Möglichkeit die Selbstdeklaration in Bezug auf das Einkommen (Lohn, Gehalt, 
Renten und sonstige Bezüge) auf ihre Vollständigkeit hin zu prüfen. Werden Differenzen 
festgestellt kann dies ein Nach-/Strafsteuerverfahren auslösen. 
 
Beachten Sie bitte, dass Sie sämtliche Vermögenswerte (z.B. Bank- und Postkonti, Depot, 
Sparhefte, Aktien, etc.) im Wertschriftenverzeichnis deklarieren und alle Abrechnungen und 
Depotauszüge einreichen müssen. Sollten Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird 
eine Ordnungsbusse gemäss § 154 StG ausgesprochen. 
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Gemeindesteuern 2012 
 
 
 
 

 
NATÜRLICHE PERSONEN 

   

Einkommens- und Vermögenssteuer 

 

55 % der Staatssteuer 

Feuerwehr-Ersatzabgabe 3.5 % der Staatssteuer (nur 

Jahrgänge 1972 - 1991) 

 

Kirchensteuer 

 

   

evangelisch-reformiert 0.63 % vom Einkommen 

 0.63 

75.00 

‰ 

CHF 

vom Vermögen 

Reduktion pro Kind 

 0.126 % der steuerbaren Kapital-

abfindung 

 15 % der Staatssteuer = maxima-

le Kirchensteuer 

römisch-katholisch 9 % der Staatssteuer 

christ-katholisch 0.70 % vom Einkommen 

 0.10 
60.00 

% 
CHF 

vom Vermögen 
Reduktion pro Kind 

Juristische Personen    

Ertragssteuer 

 

5 % des Reinertrages 

Kapitalsteuer 
 

2 ‰ des Kapitals 

Skonto 
 

   

Auf Steuerbeträgen, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahres 

bezahlt werden, im Maximum aber auf dem definitiven Steuer-
betrag 

3 % 

Skonto gilt nur für or-

dentliche Steuern, nicht 
für Sondersteuern! 

Fälligkeiten    

Ordentliche Steuern: Einkommens-, Vermögens-, Ertrags-,  
Kapital- und Kirchensteuer, Feuerwehrersatzabgabe  

31. Oktober 

Sondersteuern: Kapitalabfindung aus Vorsorge, Liquidations- 
Gewinn  30 TAGE NACH ERÖFFNUNG 

Verzugszins    

Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge, resp. 
30 Tage nach Rechnungsstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch 

keine Steuerrechnung erstellt wurde. 4.5 % 

 



Amtliches  BüZ / Februar 2012 / Seite 10 

 
Vorausrechnungen Gemeindesteuern 2012 
 
Die Vorausrechnungen werden im Februar 2012 verschickt. 
 
Wichtige Hinweise zur Fälligkeit und Zahlungsfrist 
Der Skontoabzug im 2012 beträgt unverändert 3%. Dieser 
kann auf allen Steuerbeträgen, die bis zum 31. Mai 2012 
für das laufende Jahr (2012) bezahlt werden, höchstens 
jedoch auf dem geschuldeten Betrag, abgezogen werden. 
 
Beachten Sie bitte, dass die Fälligkeit am 31. Oktober 2012 
eintritt, obwohl die definitive Steuerrechnung erst im Jahr 
2013 erstellt werden kann. 
 
Gegen die provisorische Rechnung ist keine Einsprache möglich. 
 
Wichtig: Bitte verwenden Sie für Ihre Zahlungen ausschliesslich den der Vorausrechnung 
beigelegten Einzahlungsschein. So können Fehlbuchungen verhindert werden. Für Ratenzah-
lungen können Sie ab sofort Einzahlungsscheine bei der Gemeindeverwaltung beziehen. Bes-
ten Dank für Ihre Mithilfe. 
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Zivilstandsnachrichten 

 
Geburten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.11.2011 

 
 
 
 
 
 

 

 
Emma Keller 
Daniel und Monika Keller 
Steinenweg 8a 
 
 
 
 
 

Todesfälle 
 
 
 
 

 
01.01.2012 
 

 
Hansjörg Eichin 
Holdenweg 21 

Berichtigung 

Liebe Einwohnerinnen- und Einwohner 
 

Dafür, dass die Geburt von Luca Zwahlen in der letzten BüZ-Ausgabe unter den Todesfällen 
statt unter den Geburten erschienen ist, entschuldigen wir uns in aller Form. 
Selbstverständlich haben wir uns bei Familie Zwahlen direkt entschuldigt. Wir bitten um 
Kenntnisnahme. Besten Dank. 

  Gemeindeverwaltung

Am 22.02.2012 darf Frau Margrith Meier – Brechbühl 
ihren 90igsten Geburtstag feiern. 
Zurzeit befindet sich Frau Meier im Ferienzimmer 
des Alters- und Pflegeheims Thürnen, wo man sie 
auch an ihrem Geburtstag besuchen kann. 
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Hauskehricht, Grünabfuhr, Altmetall und Altöl 
 
Altmetall und Altöl (beim Werkhof) 
 
Freitag,24.02.2012 13.00-14.30 Uhr 
Samstag, 25.02.2012 09.00-10.30 Uhr 
 
Freitag, 30.03.2012 13.00-14.30 Uhr 
Samstag, 31.03.2012 09.00-10.30 Uhr 
 

 
 
 
Weitere Infos und Download des Abfallkalenders: 
www.zunzgen.ch/de/verwaltung/abfallfs/ 

 
 
Grüngut-Abfuhrdaten 
(Montags, 13.00 Uhr) 
 

 06.02.2012 
 05.03.2012 
 19.03.2012 
 

Nächster Häckseldienst: 

Montag, 26.03.2012 

 

Nächste Altpapier- und Kartonsammlungen 
Donnerstag, 15.03.2012 / 21.06.2012 
 
Vormittag: Altpapiersammlung (ab 07.30 Uhr) 

Vormittag: Kartonsammlung (ab 07.30 Uhr) 
 gleicher Standort wie Kehricht! 
 
 Altpapier gebündelt bereitstellen 

 Wir können kein Altpapier in Papier- oder Plas-

tiksäcken, in Schachteln oder Tragtaschen annehmen. Derartige 
Verpackungen müssen wir stehen lassen! 

 Altpapier von Fremdstoffen befreien (kein Karton od. Plastik) 
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Termine im Monat Februar 2012 
 
Frauenwandergruppe      2. Februar 
Krabbelgruppe Pumuckl     2./ 16. Februar   
Seniorenmittagstisch    16. Februar   
Schülermittagstisch    jeweils Dienstag (ausser Schulferien)   

Z’Morgetisch       7. / 21. Februar (ab 9 Uhr) 

Z’Vieritisch      14. Februar 
Seniorenturnen     jeweils Montag (16.30 – 17.30 Uhr) 

Frauen – Plauschjassen     3. Februar 
 
 

 

Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren 
 
 

Wann   Donnerstag,16. Februar 2012 
   (nächstes Datum: 15. März 2012) 

 
Zeit   12.00 Uhr 
 
Wo   Untere Turnhalle Zunzgen 
Wer   Seniorinnen und Senioren, welche in Zunzgen wohnhaft sind 
Kosten  CHF 12.- pro Person (inkl. Getränk und Kaffee) 
 
 
Anmeldung / Abmeldung bis Montag, 13. Februar 2012 an: 
Babette Mathys, Mittelfeldweg 5 Tel. 061 971 57 71 
Hanni Misteli, Sperrmattweg 4 Tel. 061 971 35 81 
 
Über eine rege Teilnahme freuen wir uns. 
 
     Der Vorstand und das Mittagstischteam 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
An - / Abmeldung zum Mittagstisch vom Donnerstag, 16. Februar 2012 
 
Name:……………………………………………………………………………………... 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Einzelperson      mit Partner  
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Frauenwandergruppe 
 

Lust zu Wandern? Es gibt doch nichts Schöneres, als im Kreise von 
Gleichgesinnten einer schönen Freizeitbeschäftigung nachzugehen. 
Einmal im Monat können Sie bekannte und unbekannte Gebiete er-
wandern. 
 
 
 
Wann: Donnerstag, 2. Februar 2012 

 (nächste Wanderung: 1. März 2012) 
 
Treffpunkt: Post Zunzgen (Billet Zone 5) 
 
Zeit: 12.30 Uhr  
 
Wanderung: Zunzgen -  Hölstein 
 
Wer: Alle Frauen, die Freude am Wandern haben 
 
Leitung: Annette Meier  061 971 55 76 
 Elsbeth Rickenbacher 061 971 33 12 
 
Wir wünschen allen Beteiligten eine unvergessliche Wanderung und hoffen auf eine grosse 
Wandergruppe. 
 
 Der Vorstand und die 
 Wandergruppenleiterinnen 
 

 

z’Vieritisch 
 
In gemütlicher Atmosphäre Kaffee und Kuchen geniessen, alte Kontakte pflegen, neue Leute 
kennen lernen, Freundschaften schliessen, zuhören, erzählen, nicht allein sein, sich ent-
spannen usw., dazu bieten wir Ihnen eine Gelegenheit! 
 
Wer: Frauen und Männer jeden Alters 
 

Wann: Dienstag,14. Februar 2012 
 (nächstes Datum: 13. März 2012)   
 
Wo: Foyer Gemeindezentrum Zunzgen  
 
Zeit: ab 14.15 – 16.30 Uhr    
 
Kosten: Fr. 4.- 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 
 
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen! 
 
 
     Der Vorstand und die Z’Vieritisch-Teams 
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FRAUEN – PLAUSCHJASSEN  
 

WANN: 3. FEBRUAR 2012 UM 19.30 UHR 

WO:  MEHRZWECKRAUM 1 

UNKOSTENBEITRAG: FR. 5.— 

Alle Zunzger Frauen, die gerne jassen, sind herzlich willkommen. 

 

MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN 

DER VORSTAND 
 

Anmeldung bis spätestens 1. Februar  an: 

RÖSLY STAUFFENEGGER, HAUPTSTRASSE 36, TEL. 061 971 13 05 

MARION NOTZ,HAUPTSTRASSE 53 TEL. 061 971 36 01 

.................................................................................................................. 
Anmeldung zum Frauen-Plauschjassen vom 3.1.12 
 
Name: ......................................................................... 
 
Adresse: ......................................................................... 
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Unihockeyturnier in Andermatt 
Eine Woche vor 
Weihnachten traten 
ein Herren- und ein 
Mixed-Team am 
Unihockeyturnier in 
Andermatt an. Nach 
viel Schnee und 
Ketten kamen die 
dreizehn Zunzger im 
Wintersportort an. 
Nach dem weniger erfolgreichen Turnier ging es noch 
auf eine lange Erkundungstour des Urner Nachtlebens, 
bevor dann im Soldatenhaus übernachtet wurde. Um 
sich von den Blessuren zu erholen, gings am nächsten 
Tag in die Bade- und Saunalandschaft des Swiss Holi-
day Parks in Morschach.   

Hauptaktivitäten Januar - Juni 
03.02.2012 Generalversammlung 
19.02.2012 Skitag auf dem Hasliberg 
10.03.2012 Bänklifussballturnier 
28.04.2012 Quer durch Basel 
06.05.2012 24. Zunzger Waldlauf 
10.06.2012 Kant. Jugendturnfest Lausen 
16.06.2012 Regio-Turnfest Rothenfluh 
30.06.2012 Verbands-Turnfest Oberburg 

Wotsch au cho turne? 

Kinderturnen (KiTu) jeweils montags 
Mädchen klein und gross jeweils montags 
Mutter-Kindturnen (MuKi) jeweils dienstags 
Unihockey (UHG) jeweils dienstags 
Buben klein (Jugi) jeweils donnerstags 
Geräteturnen (GeTu) jeweils donnerstags 
Buben gross (Jugi) jeweils freitags 
Leichtathletik (LA) jeweils freitags 

Infos rund um den Jugendturnbe-
trieb erhalten Sie von unserem 
Jugendverantwortlichen Markus 
Ettlin unter 079 221 20 37 oder 
jederzeit unter www.tvzunzgen.ch 

WIR FREUEN UNS AUF DICH 

Altjahresbummel - "Alles neu, alles bekannt" 
Am 6. Januar 2012 war es wieder einmal so weit und die 
Angehörigen des TV Zunzgen durften einen Altjahresbum-
mel miterleben. Diese Jahr stand der Bummel unter dem 
Motto: "Alles neu, alles bekannt" Was darunter zu verste-
hen war, ist in erster Linie, dass die Teilnehmer wussten 
was sie zu erwarten hatten, ist dies doch nicht üblich und 
einige konnten sich damit nicht anfreunden und standen 
dem etwas skeptisch gegenüber. In zweiter Linie galt es 
dem Essen. Es sollte der Eindruck vermittelt werden es gibt 
mal etwas anderes als "Fleischsuppe", dem war aber nicht 
so, es hieß in diesem Jahr einfach Chinesischer Feuertopf. 
Vor dem Essen wurde die erste kleine Ansprache gehalten 
und erklärt, dass unter jedem Stuhl ein Zettel ist mit einer 
persönlichen Aufgabe wel-
che an diesem Abend zu 

erfüllen war. Die Auswahl 
reichte von einem Lied sin-
gen, Kaffee und Dessert 
servieren, eine Rede halten 
und andere die sich jeweils 
für eine Rede bedanken 
müssen bis hin zu jedem Anwesendem ein Kompliment 
machen oder eine Unterhaltungsspiel zu organisieren. Man 
kann sagen, es war an diesem Abend immer etwas los... 
so, dass auch plötzlich eine Rosenverkäuferin da war. Eine 
Person hatte keine Aufgabe für diesen Abend, sie wurde 
auserwählt den nächsten Bummel zu organisieren und wie 
es der Zufall will, traf es Sandra Schaffner, welche dann 
hoffentlich an der Jahresversammlung als neues Mitglied 
aufgenommen wird.   
Wir durften an diesem Abend den Geburtstag von Markus 

Ettlin feiern und konnten uns auch bei den fleissigen Helfern und Mitgliedern des Turnvereins bedanken. Ein gros-
ses Dankeschön geht auch an die beiden Organisierenden welche den Abend bis ins Detail geplant haben Othmar 
Suter und Markus Ettlin.   

www.tvzunzgen.ch 
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Fasnachtsumzug der Schule Zunzgen 
  

Am Freitag, dem 17. Februar 2012 startet der Umzug um 14.00 Uhr bei der Schule (Pau-

senplatz). 

Wir sind eine bunte Mischung aus Marienkäfern, Pinguinen, Blätzlibajassen über Tigerenten, 

Clowns, Fische, Hühner bis zur Riesenschlange, Litterdinge und die wilden Kerle. Natürlich darf 

die Gruppe Füür und Flamme auch nicht fehlen und sogar Ausserirdische werden mit dabei sein. 

 

Wenn Sie also Lust haben, mit dieser bunten Schar von Kindern und Lehr-personen durch Zunz-

gen zu ziehen, dann dürfen Sie diesen Termin nicht verpassen. 

Um ca. 14.45 Uhr treffen wir wieder auf dem Pausenplatz ein und geben ein paar Schnit-

zelbänke zum Besten. 

 

Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.  

         

Mit vorfasnächtlichen Grüssen 

       Schule Zunzgen  
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  Öffnungszeiten  Februar 2012 
 

Mi. 1.2.- Fr. 3.2.12                12:00-16:45 Uhr 

Jeden Dienstag                             Seniorin-

nen/Senioren      09:00 - 10:00 Uhr 
Jeden Freitag für alle       20:00 - 22:30 Uhr 

Samstag, 4.2.12                 12:00 - 16:30 Uhr 
 

Sonntag, 5.2.12 Kein öffentlicher  Eislauf 
              EVNW U13 Hockeyturnier 
 

6.2.2012 – 29.2.2012  

Mo. – Fr.  jeweils                12:00 - 16:45 Uhr 

Jeden Dienstag    (ausser am  28.1.2012)                         
Seniorinnen/Senioren      09:00 - 10:00 Uhr 

Jeden Freitag für alle       20:00 - 22:30 Uhr 

Samstags jeweils               12:00 - 16:30 Uhr 

Freitag, 10.2.12       20:00-22:30    Eisdisco 
Sonntag, 11.2.12              12:00 - 16:30 Uhr 

Sonntag, 19.2.12              11:00 - 16:30 Uhr 

Sonntag, 26.2.12  geschlossen (Fasnacht) 
Montag, 27.2.12   geschlossen (Fasnacht) 
 

Weitere Infos: www.kunsti-sissach.ch 
Für Eislaufunterricht privat oder Kinderkurse 
Telefon 061 911 97 36 
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Reformierte Kirchgemeinde 
Tenniken-Zunzgen 
www.kirche-tenniken-zunzgen.ch   pfarrhauste@bluewin.ch 

Gottesdienste  

Sonntag, 29. Januar 9.30 Uhr in Zunzgen, Pfr. G. Oelrichs,  
  Kinderbetreuung, anschliessend Chillekaffi 

Sonntag, 5. Februar 9.30 Uhr in Tenniken, Kanzeltausch mit Diegten,  
  Pfrn. L. Hug 

Sonntag, 11. Februar 9.30 Uhr in Tenniken, Diakon F. Eglin 

Sonntag, 19. Februar 9.30 Uhr in Zunzgen, Pfr. U. Dällenbach,  
  Kinderbetreuung, anschliessend Chillekaffi 

Sonntag, 26. Februar 10 Uhr in Eptingen, Regionalgottesdienst,  
  Pfrn. L. Hug 
 

Morgengebet 

Dienstags 6.30-7 Uhr im Chor der Kirche Tenniken 
 
 
 
 
 
 

Konfirmanden 

Unterricht um 18 Uhr im Pfarrhaus 
7. Februar Gruppe 1 
8. Februar Gruppe 2 
 

Jugendgottesdienst onLine  

Freitag, 10. Februar, 19.15 Uhr, im Chor der reformierten Kirche Sissach 
 

Jungschar für Kinder ab dem 7. Lebensjahr 

4. Februar, 14-17 Uhr im Hofmattschulhaus in Tenniken 

Kontakt: Lea Fischer, 061 971 71 34 / lea-fiescher@gmx.ch 

 
 

Erwachsenenbildung 
Donnerstag,2. Februar, 20 Uhr im Gemeindesaal Diegten 
Am zweiten Abend hören wir ein Referat von Dr. Regine Munz, Spitalpfarrerin an der Psychiatrischen 
Klinik in Liestal. Thema: Wie anstelle von Schuld und Schuldbewusstsein die Scham in den Vorder-
grund getreten ist, und was das für die Bewältigung von Belastungen bedeutet. 
Wieder soll neben dem Referat dem Gespräch Raum gegeben werden. 
 
 

Weltgebetstag „Lasst Gerechtigkeit walten“ 

Freitag,2. März, 7 Uhr in der Kirche Tenniken. Herzliche Einladung zur Morgenfeier mit einer Liturgie 
aus Malaysia und zum anschliessenden Morgenessen im Pfarrhaus. 
 

Echtes Beten kennt keine Vielrederei,  

denn viel beten ist nicht reden, sondern viel lieben.  Aurelius Augustinus 

http://www.kirche-tenniken-zunzgen.ch/
mailto:pfarrhauste@bluewin.ch
mailto:lea-fiescher@gmx.ch
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KiZ – Kinder im Zentrum! Für Schulkinder von der 1.-6. Klasse  

Samstag, 4. Februar   9.30-14 Uhr  
    (inkl. Znüni und Mittagessen) 

Treffpunkt:  
10 Uhr Bushaltestelle Post Zunzgen 
Thema: „Geländespiel mit Elia“ 
 
 

Fiire mit de Chlii 

Mittwoch, 21. März, 15-16 Uhr  15-15.30 Uhr Eintrudeln bei Cake und  
im Gemeindezentrum Zunzgen   Getränken 
 
 
 
Charlotte Weibel, Alexandra Häfelfinger, Pfr. U. Dällenbach 

 

Matchbox Kino 

Jeweils sonntags im Gewölbekeller in Tenniken 

(links neben dem Feuerwehrmagazin) 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: Simone Itin, 061 971 17 42 

 

 
 

 
 

5. Februar, 16 Uhr Der gestiefelte Kater,  ab 7 Jahren 

12. Februar, 16.30 Uhr Misa Mi, ab 8 Jahren 

19. Februar, 16.30 Uhr Das Wunder von Bern, ab 12 Jahren 
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EINLADUNG ZUR BLUTSPENDE 

MITTWOCH, 08. FEBRUAR 2012 
 

18.00 – 20.30 Uhr 
GEMEINDESAAL 

 

4457 Diegten 
 

Achtung:  Die nächste Blutspende Aktion findet am 

Mittwoch,15. August 2012 in Eptingen statt. 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 

 
 
 
 
 

 

   
 

 
 
 

 

Samariterverein Diegten und Umgebung 
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Samstag, 10. März 2012 
Schneetag im Skigebiet Wangs-Pizol 

 
SKIFAHREN – SNOWBOARDEN – WANDERN  

 
Die Skiriege Zunzgen organisiert am Samstag, 10. März 2012, einen Schneetag im Skigebiet Wangs-
Pizol. Ein moderner Reisecar der Firma Sägesser Reisen bringt uns von Zunzgen bequem nach 
Wangs und am Abend wieder nach Zunzgen zurück. Die Fahrzeit beträgt ca. 2 ¼ Std.  
Einsteigen und geniessen! Der Anlass steht allen offen. Wir freuen uns, am 10. März 2012 mit Euch 
einen schönen Schneetag zu verbringen! Es stehen uns 34 Sitzplätze zur Verfügung, die Anmeldun-
gen werden nach dem Eingang berücksichtigt. 
 
Datum: Samstag, 10. März 2012  
 
Besammlung: 06.45 Uhr, Abfahrt 07.00 Uhr 
 
Wo:   Parkplatz hinter der Mehrzweckhalle Zunzgen [an der Autobahn] 
 
Kosten: Kinder ab 6 -12 Jahre  max.  Fr. 64.00 
für Carfahrt +Tageskarte Jugendliche 13-17 Jahre ** max. Fr. 74.00 
 Erwachsene max.   Fr. 85.00 

** Lernende bis 19 Jahre und Studenten bis 25 Jahre profitieren mit einem gültigen Fotoausweis 
vom Jugendtarif.  
Keycard: Depot zusätzlich Fr. 5.00 pro Person! 
 
Rückfahrt:   Um 16.45 Uhr treffen wir uns auf dem Bus-Parkplatz.  
 
Also, nichts wie los und anmelden. Bis bald.  

SKIRIEGE ZUNZGEN  
 
Anmeldung bis spätestens am 15. Februar 2012 an: Rita Mesmer-Beck, Breitenstrasse 20, 4462 Ri-
ckenbach [Telefon 061 981 69 40] oder Karolina [Annemarie] Beck, Steinenweg 8A, 4455 Zunzgen 
oder im Skiturnen abgeben. Pro Person Fr. 30.00 Anzahlung, Anmeldungen ohne Anzahlung sind 
ungültig. 
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ANMELDUNG FÜR DEN SCHNEETAG  
SAMSTAG, 10. MÄRZ 2012 

 

 Name Vorname Ge-
burtsda-
tum 

Anmelde-
kosten 

Tages- karte 

     Ja Nein 

1.    Fr. 30.00   
1.    Fr. 30.00   
3.    Fr. 30.00   
4.    Fr. 30.00   
5.    Fr. 30.00   
 

 Es ist für alle Teilnehmer eine Anzahlung zu leisten [auch Kleinkinder]. Die An- zahlung wird euch 

am 10. März 2012 mit den Restkosten verrechnet. 
Bei Annullation der Anmeldung verfällt die Anzahlung zugunsten der Skiriegekasse.  
 
Mitglieder der Skiriege erhalten wie gewohnt den „Skibatzen“. 
 
Achtung: Die Versicherung ist Sache jedes Teilnehmers. Wir übernehmen keine Haftung! 
 

Anmeldung bis spätestens 15. Februar 2012 an: 
Rita Mesmer-Beck, Breitenstrasse 20, 4462 Rickenbach [Telefon 061 981 69 40] oder Karolina [An-
nemarie] Beck, Steinenweg 8A, 4455 Zunzgen oder im Skiturnen abgeben 
 
Bitte eure Adresse und E-Mail-Adresse angeben:   
Strasse:   .................................................................................  
Ort:     .................................................................................  
Tel.Nr.   .................................................................................    
E-Mail:   ................................................................................. 
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